
Geschäftsordnung des Förderkreises „Kirche in Rendel“ 

Der Kirchenvorstand der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Karben hat für die Arbeit des Förderkreises „Kirche 
in Rendel“ folgende Geschäftsordnung beschlossen: 

 

§ 1 Name, Rechtsform, Geschäftsjahr 

(1) Der Förderkreis trägt den Namen »Förderkreis Kirche in Rendel«. 

(2) Der Förderkreis ist ein Arbeitsausschuss des Kirchenvorstands gem. § 44 KGO der Evangelischen Gesamtkir-
chengemeinde Karben. 

(3) Das Geschäftsjahr des Förderkreises ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 | Zwecke des Förderkreises: 

(1) Zweck des Förderkreises ist die Förderung der Gesamtkirchengemeinde Karben und der Ortskirchengemeinde 
Rendel  

(2) Diese Zwecke werden insbesondere erfüllt durch die Sammlung von Sach- und Geldspenden für folgende Aufga-
ben: 

a) Weckung und Förderung des kirchlichen und geistlichen Gedankens 
b) Gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen für eine aktive Mitwirkung bei kirchlichen Aktivitäten, als 

Unterstützer einzelner Projekte und für die Übernahme von Aufgaben in der Kirchengemeinde mit dem Ziel, 
die Mitglieder des OGA (Ortsgemeindeausschuss) und des Gesamtkirchenvorstands zeitlich und personell 
zu entlasten  

c) Planung und Durchführung von Fundraising-Maßnahmen zur Unterstützung bei Projekten, Anschaffungen 
sowie Instandhaltungs- und Neubaumaßnahmen 

d) Planung und Durchführung von Veranstaltungen 
e) Pflege der Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde und ortsansässigen Vereinen 

 

§ 3 Mitgliedschaft 

Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die sich verpflichtet, den Förderkreis mit jährlich mindes-
tens 12,- € zu unterstützen. 

 

§ 4 Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Über den Auf- nahme-
antrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit abschließend. Der Vorstand ist nicht ver-
pflichtet, seine Entscheidung zu begründen. 

(2) Die Mitgliedschaft endet durch 

a) Austritt, 

b) Ausschluss, 

c) Tod des Mitglieds oder Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen. 

(3) Der Austritt aus dem Förderkreis muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

(4) Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr 
von Beiträgen, Zuwendungen oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist ausgeschlossen. Der Anspruch 
des Förderkreises auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrages wird vom Vorstand beschlossen und bedarf der Genehmigung des Kir-
chenvorstands. 

 



§ 6 Vorstand 

(1) Der Vorstand des Förderkreises ist ein Arbeitsausschuss des Kirchenvorstands gem. § 44 Kirchengemeinde-
ordnung. 

(2) Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

a) der oder die Vorsitzende, 

b) der oder die stellvertretene Vorsitzende, 

c) ggf. ein weiteres Mitglied. 

(3) Die Mitglieder des Vorstands müssen Mitglied der Kirchengemeinde Karben sein, die die Voraussetzungen 
der Wählbarkeit in den Kirchenvorstand erfüllen. Die Mitglieder des Vorstands werden für die Dauer von zwei 
Jahren vom Kirchenvorstand bestellt. Sie bleiben bis zur Bestellung der neuen Mitglieder im Amt. 

(4) Der Vorstand leitet die Arbeit des Förderkreises in Abstimmung mit dem Kirchenvorstand. 

(5) Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sit-
zungsprotokoll niedergelegt. 

(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, bestellt der Kirchenvorstand für die restliche 
Dauer der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied. 

 

§ 7 Arbeit des Vorstands 

(1) Der Vorstand ist an die Weisungen des Kirchenvorstands gebunden. 

(2) Der Kirchenvorstand hört den Vorstand in Angelegenheiten, die dem Förderkreis übertragen sind, vor seiner 
Beschlussfassung. 

(3) Die Tätigkeit im Vorstand ist ehrenamtlich. Notwendige Auslagen werden erstattet. 

(4) Für die Geschäftsführung des Förderkreises gilt die Kirchliche Haushaltsordnung. Das kirchliche Recht ist zu 
beachten. 

 

Vorstehende Geschäftsordnung wurde vom Kirchenvorstand in seiner Sitzung am 29. April 2021 beschlossen. 

 

___________________________________  _____________________________________ 

Vorsitzender Kirchenvorstand     stellvertretende Vorsitzende Kirchenvorstand 
Pfr. Eckart Dautenheimer    Ina Lauster-Ulrich    

 

 

Siegel 

 

 

Ergänzende Beschlüsse zur Geschäftsordnung des Förderkreises „Kirche in Rendel“ 

 

Beschluss ergänzend zu §5: 

Mitgliedsbeiträge und Spenden für den Förderkreis „Kirche in Rendel“ werden über das  
Spendenkonto der Gesamtkirchengemeinde abgewickelt. 
Für den Förderkreis „Kirche in Rendel“ wird ein Rücklagenkonto bei der Gesamtkirchenkasse errichtet 
 
Beschluss ergänzend zu §6:  

Im Vorstand des Förderkreises „Kirche in Rendel“ muss mindestens 1 Mitglied aus dem Kirchenvorstand bzw. Orts-
gemeindeausschuss (OGA) Rendel vertreten sein. 

 


